
Im Rahmen des Sport-Versicherungsvertrages 

wird den Vereinen Tierhalter-Haftpflichtversiche-

rung gewährt, wenn die Pferde/Ponys Nichtmit-

gliedern im Rahmen von Schnupperstunden, Kur-

sen etc. zur Verfügung gestellt werden. 

Nicht versichert ist die Tierhalter-Haftpflicht, wenn 

die Pferde/Ponys im Rahmen eines gewerblichen 

Nebenbetriebes (kommerzielle Maßnahme) oder 

außerhalb der satzungsgemäßen Vereinsarbeit 

für private Ausritte zur Verfügung gestellt werden. 
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III. 5. Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung bei Schnupper-
stunden / Kursen

Westfälische Pferdesportvereine können interessierte Kinder unbesorgt zu „Schnupperstunden“ einladen


